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Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat beschließt:

die Abwägung zu den Anregungen und Bedenken entsprechend der Stellungnahme

des

Abwasserzweckverbandes Delitzsch

vom 05.01.2017.
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Zustimmung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche
Straße" wurde vom Abwasserzweckverband Delitzsch am 05.01.2017 erteilt.

Hinweise, Anregungen und Bedenken Abwägung

Das Erschließungsgebiet Wohngebiet Lauesche
Straße wird mittels Anschlussleitung DN 300
Steinzeug an die öffentliche Abwasseranlage
angeschlossen. Unmittelbar hinter der Grundstücks-
grenze, im Bereich der Zufahrtsstraße, wird der
Kontrollschacht DN 1000 Beton errichtet. Die Kosten
für den Bau dieser Anlagen übernimmt der
Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD).

Die interne Erschließung und deren Kosten
übernimmt der Erschließungsträger gemäß der
Planung und dem mit dem AZVD abgestimmten
Lageplan. Die Hauptleitungen in der Zufahrtsstraße
werden in Steinzeug DN 200 (Schmutzwasser) bzw.
PVC DN 250 errichtet. Bei den Trassierungen und
den Verlegetiefen beider Leitungen sind die
Versorgungsleitungen der übrigen Medienträger in
Hinsicht auf Schutzstreifen und querende
Grundstücksanschlüsse berücksichtigt. Die
Grundstücksanschlüsse Schmutz- und Regenwasser
sind in einer frostfreien Verlegetiefe, rechtwinklig zur
Straße und geradlinig bis auf die neu entstehenden
Grundstücke geplant. Es wäre von Vorteil, wenn die
Übergabeschächte Schmutzwasser vom
Erschließungsträger mit errichtet würden. Die
Grundstücksanschlüsse Regenwasser sind parallel zu
den Grundstücksanschlüssen Schmutzwasser mit bis
auf die neu entstehenden Grundstücke zu verlegen.
Am Ende der Anschlussleitungen müssen sie
schubsicher verschlossen werden. Sollten die
künftigen Grundstückseigentümer eine Regenwasser-
einleitung wünschen, so müssen hier auf Kosten der
künftigen Grundstückseigentümer Übergabeschächte
errichtet werden.

Die Straßenentwässerung ist auf die geplante
Regenwasserleitung einzubinden.

Die Straßenhöhe der neuen Zufahrtsstraße muss
über der Rückstauebene der Laueschen Straße
liegen. Die Geländehöhen der neu entstehenden
Grundstücke müssen über der Rückstauebene der

Die gegebenen Hinweise werden
zur Kenntnis genommen und bei
der weiteren Planung beachtet.

Die Hinweise für die künftigen
Grundstückseigentümer sind in
der Begründung Pkt. 4.2.2
Technische Erschließung,
Schmutzwasser / Regenwasser
enthalten.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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neuen Zufahrtsstraße liegen.

Grundstücksentwässerungen sind nach den gültigen
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu
errichten. Gleiches gilt besonders für Keller-
entwässerungsanlagen.

Sollte die neue Zufahrtsstraße als öffentliche Straße
deklariert und damit die in der Straße liegenden
Abwasseranlagen an den AZVD übergeben werden,
ist mit dem AZVD ein Anlagenübernahmevertrag
abzuschließen.

Die neue Stichstraße wird
öffentlich. Ein entsprechender
Anlagenübernahmevertrag wird
zwischen der Stadt Delitzsch und
dem AZVD geschlossen.
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Oberbürgermeister
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